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Le Département politique au Consul de Suisse 
à Guatemala, A . Keller

L,B  Bern, 27 .September 1898

Wir beehren uns, Ihnen den Empfang Ihres Berichtes vom 27. August d. Js.1 
betreffend die Präsidentschaftswahlen und die Aufhebung des Belagerungs
zustandes mit bestem Dank zu bestätigen.

In Ihrem Berichte bringen Sie uns auch einen Zwischenfall zur Kenntnis, der 
aus Ihrer Reklamation wegen der unrechtmässigen Gefangenhaltung eines 
Schweizers namens Jakob Rieder entstanden ist und ersuchen uns am Schlüsse 
Ihres Schreibens um Instruktionen darüber, in welcher Weise Sie den Schutz, 
den Sie Ihren Landsleuten zu gewähren haben, ausüben können.

Was diese letztere Frage betrifft, so ist es schwer, darauf eine allgemeine A n t
wort zu geben. Wir anerkennen dankbar den löblichen Eifer, womit Sie sich 
Ihrer schutzbedürftigen Landsleute annehmen; wir halten jedoch dafür, dass Sie 
gerade aus Ihren Erfahrungen im Falle R ieder den Schluss gezogen haben wer
den, dass Sie den Landesbehörden Ihres Standortes gegenüber mit der grössten 
Vorsicht vorzugehen haben.

Der Schutz, den die Eidgenossenschaft ihren Angehörigen in überseeischen, 
halbcivilisierten Ländern gewähren kann, ist, mangels einer schweizerischen 
Kriegsflotte, aus der Art der Sache ein ziemlich unvollkommener. Die Tätigkeit 
eines schweizerischen Konsuls seinen Landsleuten gegenüber beschränkt sich 
dort in der Flauptsache darauf, ihnen mit gutem Rate beizustehen, ihre Handels
interessen zu befördern und eventuell ihren Verkehr mit den Lokalbehörden zu 
vermitteln. Er kann von der Landesregierung, besonders wenn keine Verträge 
zwischen dem betreffenden Staate und der Schweiz bestehen, nichts verlangen, 
sondern ihr höchstens W ünsche zur Berücksichtigung empfehlen. E r kann sich 
dabei auf die allgemein erkannten Grundsätze des Völkerrechtes und auf die 
Gesetze und Gewohnheiten des Landes, in dem er seinen Sitz hat, berufen. 
Aber sogar, wenn die Landesregierung seinen Schutzbefohlenen gegenüber 
G rundsätze des Völkerrechts oder eigene Landesgesetze verletzten sollte, wird 
der Konsul besser tun, wenn möglich mittelst persönlicher freundschaftlicher 
Beziehungen zu Regierungs- oder anderen einflussreichen Personen, W ieder
herstellung des begangenen Unrechts zu erwirken als durch schroffe Forderun
gen. Er wird dabei, soweit ihn die Staatsverträge im Stich lassen, auf die 
Gem einsamkeit der Verkehrsinteressen hinzuweisen haben und sich durch ein 
genaues Studium der einschlägigen Verhältnisse womöglich in den Stand setzen, 
den Landesbehörden zu beweisen, dass sie, indem sie seinen Vorstellungen 
Gehör geben, das Wohl ihres eigenen Landes fördern. Käme der Fall vor, dass 
Landesbehörden sich zu Unrecht durch die Haltung des Konsuls verletzt fühl-
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ten, so muss er sich angelegen sein lassen, durch geeignete Aufklärungen der
gleichen Missverständnisse zu beseitigen (wie Sie z. B. dies bei dem Zwischenfall 
Rieder in geschickter Weise getan haben). Es versteht sich von selbst, dass er 
dabei seiner persönlichen Stellung und der Würde seines Amtes nichts vergeben 
darf.

Nähere Bestimmungen über schweizerisches Konsularwesen bestehen nicht. 
Handbücher über fremdes Konsularwesen gibt es wohl, doch die enthalten zu 
viel, das auf unsere Verhältnisse nicht anwendbar ist. Wir senden Ihnen daher in 
besonderer Verpackung das knapp gehaltene Lehrbuch des Völkerrechts von 
Prof. Dr. Alphons Rivier, dem kürzlich leider verstorbenen Schweiz. General
konsul in Brüssel. Sie finden darin einen kurzen, aber musterhaft redigierten 
Abschnitt über die Konsuln im allgemeinen und über die Rechte und Pflichten 
der Konsuln.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 30 septembre 1898

3723. Abrüstungs- und Friedenskonferenz

Politisches Departem ent. A ntrag  vom 24. dies.

Nach Antrag des Departements wird die Einladung der kaiserl. russischen 
Regierung, an einer Abrüstungs- und Friedenskonferenz teilzunehmen, ange
nommen und, in etwelcher Abänderung des vorgelegten Entwurfes, folgende 
Note an die russische Gesandtschaft erlassen:

«Monsieur le Ministre,
C’est avec plaisir que nous avons reçu de Vos mains la note du 12 août 1898 

de Son Excellence le Comte Mouravieff par laquelle le Gouvernement Impérial 
propose au nom de Sa Majesté L’Empereur de toutes les Russies à tous les G ou
vernements dont les Représentants sont accrédités près la Cour Impériale la 
réunion d ’une conférence qui rechercherait les moyens de mettre un terme au 
développement progressif des armements actuels et d’assurer à tous les peuples 
les bienfaits d’une paix réelle et durable.

Votre Excellence ajoutait à sa communication qu’elle était faite au Conseil 
fédéral au même titre qu’aux Gouvernements spécialement visés dans la circu
laire.

Par sa situation géographique au milieu de quatre grandes puissances, par son 
rôle d’Etat neutre au centre de l’Europe si formidablement armée, la Suisse est 
naturellement portée à redouter la guerre qui pourrait, malgré ses efforts, trans
porter ses horreurs sur son territoire. Une paix universelle solide et durable 
répondrait au contraire à ses aspirations constantes et rien de ce qui peut tendre 
vers ce but ne saurait lui être indifférent.
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